
  
 

 
Beschlussauszug zu BV/04/24-065 

aus der 
Sitzung der Gemeindevertretung Metelsdorf  

vom 16.04.2024 

 
Top 8.1 Beratung und Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 

2022 der Gemeinde Metelsdorf 
 
Herr Hustig übergibt das Wort an Frau Völzow.  
 
Zuvor wird noch angemerkt, dass auf der Seite 5 der Anlage und im Beschlussvorschlag 
Gemeinde Ventschow steht. 
 
Frau Völzow gibt einen Überblick über den Jahresabschluss 2022. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Metelsdorf beschließt aufgrund des § 60 Abs. 5 der 
Kommunalverfassung M-V die Feststellung des Jahresabschlusses 2022.  

Im Haushaltsjahr 2022 aufgetretene Haushaltsüberschreitungen gelten als genehmigt.  

 
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums:  7  
davon besetzte Mandate:    7  
davon Anwesende: 7  
Ja- Stimmen: 7  
Nein- Stimmen: -  
Stimmenthaltungen: -  
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -  
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